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Transformation 

3

Umformung, 
Umgestaltung, 
Umwandlung



Pfarrverbände- Austausch 

4

Impulsfragen

1. Veränderungen im Pfarrverband  in den letzten 4 Jahren 

2.   Veränderungen in der Zusammenarbeit im Pfarrverband 
- Erfolge / neue Schritte 
- Schwierigkeiten 

3.   Diese Veränderungen wollen wir bewusst angehen



• ein oder mehrere Pfarrer bzw. Pfarradministratoren
einer davon Leiter (vom Generalvikar ernannt)

• Pastorale MitarbeiterInnen sind dem Leiter und dem gesamten 
Pastoralraum zugeordnet

• mehrere Pfarrgemeinderäte nach bisheriger Satzung

PFARRVERBAND 1
FÜR JEDEN PASTORALRAUM IN KRAFT SEIT 16.04.17
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PGR A

- Pfarrer (A) bzw. Pfarradmin.

- Pastorale MitarbeiterInnen

- bis zu 12 gewählte Mitgl.

- evtl. hinzugew. Mitgl.

PGR B

- Pfarrer (B) bzw. Pfarradmin.

- Pastorale MitarbeiterInnen

- bis zu 12 gewählte Mitgl.

- evtl. hinzugew. Mitgl.

PGR C

- Pfarrer (C) bzw. Pfarradmin.

- Pastorale MitarbeiterInnen

- bis zu 12 gewählte Mitgl.

- evtl. hinzugew. Mitgl.

PGR D

- Pfarrer (D) bzw. Pfarradmin.

- Pastorale MitarbeiterInnen

- bis zu 12 gewählte Mitgl.

- evtl. hinzugew. Mitgl.

KV A KV B

KV C KV D

Pfarrverbandskonferenz
(min. 2x im Jahr)

- Pastoralteam aus Pfarreien A, B, C, D
(ein oder mehrere Pfarrer/Pfarradmin., Priester, 
Diakone, GR, PA)

- PGR-Vorsitzende/r und ein weiterer PGR-Vertreter/in 
aus Pfarreien A, B, C, D

- Ein/e KV-Vertreter/in aus Pfarreien A, B, C, D  

PFARRVERBAND 1
- ein oder mehrere Pfarrer bzw. 

Pfarradministratoren
- einer davon ist Leiter

- Pastorale MA dem Leiter u. 
gesamten Pastoralraum zugeordnet 

Arbeitsgemeinschaft der 
Kirchenverwaltungen 

A, B, C, D
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PFARRVERBAND 2

• ein oder mehrere Pfarrer bzw. Pfarradministratoren 
einer davon Leiter (vom Generalvikar ernannt)

• Pastorale Mitarbeiter sind dem gesamten Pastoralraum zugeordnet

• ein Pfarrgemeinderat

• mehrere Kirchorte mit jeweiligen Kirchortsrat

• neue Satzung für Kirchortsräte und Pfarrgemeinderäte
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NEU: Kirchortsrat

Satzung für den Kirchortsrat

§ 1 Kirchortsrat

(1) Der Kirchortsrat ist in sinngemäßer Anwendung des Konzilsdekrets über das Apostolat der Laien (Nr. 26) 

das vom Bischof anerkannte Organ zur Förderung der apostolischen Tätigkeit auf der Ebene eines 

Kirchortes.

(2) Ein Kirchort im Sinne dieser Satzung ist im Regelfall der Zuständigkeitsbereich einer Pfarrkirchenstiftung. 

(3) Kuratie-, Expositur- oder Filialkirchenstiftungen können nach Anhörung des Pfarrgemeinderats auf Antrag 

des Pfarrers vom Generalvikar als Kirchorte eingerichtet werden.

(4) Weitere Kirchorte (z.B. Einrichtungen und  Orte, an denen kirchliches Leben stattfindet) können ebenfalls nach 

Anhörung des Pfarrgemeinderats auf Antrag des Pfarrers vom Generalvikar eingerichtet werden.

(5) Der Kirchortsrat setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die bei der Pfarrgemeinderatswahl gewählt 

werden, und gegebenenfalls den Mitgliedern der Kirchenverwaltung des Kirchorts.

(6) Der Kirchortsrat dient dem Aufbau einer lebendigen Gemeinde am jeweiligen Kirchort.

(7) Unbeschadet der Zugehörigkeit zu einem Kirchortsrat ist die Kirchenverwaltung allein zuständig für die 

Aufgaben gemäß KiStiftO.
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Kirchortsrat A

- Pfarrer (Leiter) oder dessen 
Vertreter/in

- KV-Mitglied(er)

- bis zu 12 gewählte Mitgl.

- evtl. hinzugew. Mitgl.

Kirchortsrat B

- Pfarrer (Leiter) oder dessen 
Vertreter/in

- KV-Mitglied(er)

- bis zu 12 gewählte Mitgl.

- evtl. hinzugew. Mitgl.

Kirchortsrat C

- Pfarrer (Leiter) oder dessen 
Vertreter/in

- KV-Mitglied(er)

- bis zu 12 gewählte Mitgl.

- evtl. hinzugew. Mitgl.

Kirchortsrat D

- Pfarrer (Leiter) oder dessen 
Vertreter/in

- KV-Mitglied(er)

- bis zu 12 gewählte Mitgl.

- evtl. hinzugew. Mitgl.

Pfarrgemeinderat

- Pastoralteam
(ein Pfarrer, evtl. weitere Priester, Diakone, 
GR, PA)

- Delegierte aus den Kirchortsräten A, B, C, D
- eine Vertretung der Kirchenverwaltungen
- Hinzu gewählte Mitglieder

PFARRVERBAND 2

- ein oder mehrere Pfarrer bzw. 
Pfarradministratoren 
- einer davon Leiter

- Pastorale MA dem Leiter u. 
gesamten Pastoralraum zugeordnet 

Arbeitsgemeinschaft der 
Kirchenverwaltungen 

A, B, C, D
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Entscheidungsverfahren
Mit Errichtung der Pastoralräume ist automatisch Pfarrverband 1 eingerichtet. Um zu einer Entscheidung für den 
Pfarrverband 2 (Kirchorte) zu kommen, ist folgendes Verfahren anzuwenden.

1. Der Leiter des Pastoralraums beruft die Pfarrverbandskonferenz ordnungsgemäß ein. Ein Tagesordnungspunkt ist die 
Beratung und Entscheidung über die Einführung des Pfarrverbands 2 im Pastoralraum. Im Vorfeld soll in den 
Pfarrgemeinderats- und Kirchenverwaltungssitzungen über die Konsequenzen dieser Entscheidung informiert werden.

2. Diese Pfarrverbandskonferenz muss mindestens 4 Monate vor der nächsten regulären Pfarrgemeinderatswahl stattfinden.

3. Diese Pfarrverbandskonferenz entscheidet mit 2/3 Mehrheit über die Einführung von Pfarrverband 2. Die Entscheidung 
bedarf der Genehmigung durch den Generalvikar. Jeder im Pastoralraum tätige Pfarrer bzw. Pfarradministrator kann die 
Einführung durch Veto verhindern.

4. Wird die Einführung von Pfarrverband 2 abgelehnt, ist frühestens im Zusammenhang mit der nächsten Pfarrgemeinderats-
wahl eine erneute Entscheidung möglich.

5. Eine Rückkehr zum Pfarrverband 1 ist in der Regel nicht vorgesehen.

6. Wenn ein Pastoralraum nur aus einer Pfarrei besteht, haben Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung(en) gemeinsam die 
Aufgaben der Pfarrverbandskonferenz für diese Entscheidung wahrzunehmen.
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Satzung für den Kirchortsrat

Kirchortsrat = Laienapostolatsrat
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Pfarrkirchenstiftung

Kuratie-, Expositur-
Filialkirchenstiftung

Weitere Kirchorte 
(Gemeinschaften, Einrichtungen)

immer Kirchortsrat

Kirchortsrat

Kirchortsrat

auf Antrag

auf Antrag



Satzung für den Kirchortsrat
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bei der PGR-Wahl 
gewählt

Kirchenverwaltung

hinzu Gewählte

ständige Vertretung 
des Pfarrers

MITGLIEDER



Wahlordnung

Katholikenzahl des Kirchorts
Zu 
wählende 
Mitglieder

bis zu 500 Gemeindeglieder 03

von 501 bis 1000 Gemeindeglieder 05

von 1001 bis 3000 Gemeindeglieder 08

von 3001 bis 6000 Gemeindeglieder 10

über 6001 Gemeindeglieder 12

13

Anzahl der gewählten Vertreter im Kirchortsrat

Sie müssen mindestens ein Mitglied mehr als die Hälfte der Mitglieder des Kirchortsrats ausmachen.

Die Zahl der zu wählenden Mitglieder kann durch begründeten Beschluss des Kirchortsrats erweitert werden.



Wahlordnung
Delegation in den Pfarrgemeinderat

Vor der Wahl: Festlegung der Zahl der zu Delegierenden (hier 11)
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Pfarr-
gemeinderat

Kirchort A 
(5000)

Kirchort B 
(2000)

Kirchort C 
(1000)

Kirchort D 
(500)

Aus jedem Kirchort: 1 Delegierter

Pfarr-
gemeinderat

Kirchort A 
(5000)

Kirchort B 
(2000)

Kirchort C 
(1000)

Kirchort D 
(500)

Aus jedem Kirchort weitere Delegierte 
nach Anzahl der Katholiken

1

1 1

1
3

2 1

1



Satzung für den Pfarrgemeinderat in 
Verbindung mit Kirchortsräten
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Kirchort A

Kirchort B

Kirchort C

Kirchort D

Hinzu Gewählte

Pastoralteam

Pfarrer

MITGLIEDER IM PGR



Satzung für den Pfarrgemeinderat in 
Verbindung mit Kirchortsräten
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Katholikenzahl des Pastoralraums
Zu 
wählende 
Mitglieder

bis zu 5000 Katholiken 2

von 5001 bis 10000 Katholiken 3

über 10001 Katholiken 4

Anzahl der gewählten Vertreter im Dekanatsrat



bis 28.11.2021 Beschluss der Pfarrverbandskonferenz, ob Modell 
Pfarrverband 2 eingeführt wird.
Meldung an das Generalvikariat

Entscheidungsverfahren für 
Pfarrverband 2 

02bPGR2022
Entscheidungsverfahren

Leiter des Pfarrverbands

bis 28.11.2021 Bei Entscheidung für Pfarrverband 2 –
Beschluss über die Einrichtung von Kirchortsräten
Meldung an das Generalvikariat

Satzung für den 
Kirchortsrat §1

02aPGR2022
Antrag zur Errichtung von 
Kirchortsräten

Leiter des Pfarrverbands
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Termine Maßnahmen Rechtliche Grundlage Formblatt in der Wahlmappe Verantwortlich
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Termine Maßnahmen Rechtliche Grundlage Formblatt in der Wahlmappe Verantwortlich

bis 
05.12.2021

Bildung eines Wahlausschusses und Bekanntgabe der Mitglieder des 
Wahlausschusses

Wahlordnung der PGR §4 
oder
Wahlordnung für die Mitglieder gemäß §4 
(2) der Satzung für den Kirchortsrat im 
Pfarrverband 2 §4

03aPGR2022
Wahlausschuss

03bPGR2022
Wahlausschuss Kirchort

Pfarrgemeinderatsvorsitzender und 
Wahlausschussvorsitzender

Für Pfarrverband 1:

bis 28.11.2021 Möglicher Beschluss zur Bildung eines Gesamtpfarrgemeinderats Satzung der PGR §13 03aPGR2022
Wahlausschuss

Pfarrgemeinderat

bis 28.11.2021 Beschlussfassung über die Zahl der zu wählenden Mitglieder im neuen 
Pfarrgemeinderat

Wahlordnung der PGR §1 03aPGR2022
Wahlausschuss

Pfarrgemeinderat

Für Pfarrverband 2:

bis 28.11.2021 Beschluss über die Einrichtung von Kirchortsräten

Meldung an Generalvikariat

Satzung für den Kirchortsrat §1 02aPGR2022
Antrag zur Errichtung von Kirchortsräten

Pfarrgemeinderat

Pfarrer

bis 28.11.2021 Beschlussfassung über die Zahl der zu wählenden Mitglieder im 
Pfarrgemeinderat des Pastoralraums

Beschlussfassung über die Zahl der zu wählenden Mitglieder in den 
Kirchortsräten

Satzung für den PGR in Verbindung mit 
Kirchortsräten §4

Wahlordnung 
für die Mitglieder gemäß §4 (2) der Satzung 
für den Kirchortsrat §1 (2) 

02bPGR2022
Entscheidungsverfahren 

03bPGR2022
Wahlausschuss Kirchort

Pfarrverbandskonferenz

Zuständiger Pfarrgemeinderat



Kandidatenfindung

Diözesanrat Eichstätt 19



Kandidatenfindung

Diözesanrat Eichstätt 20



Kandidatenfindung

Diözesanrat Eichstätt 21



Zahl der Mitglieder im PGR (WO §1)

Diözesanrat Eichstätt 23

Zahl der Gemeindemitglieder < 1000 1001-3000 3001-6000 > 6000

Max. Zahl der Mitglieder (amtlich, gewählt, 
hinzu gewählt und beratend)

9 15 19 23

Mindestzahl der Gewählten (= ½ aller
Mitglieder)

5 8 10 12

Mindestzahl der KandidatInnen (=1/3 mehr 
als zu Wählende)

7 11 14 16

Bei weniger Kandidaten Persönlichkeitswahl nach §6 der Wahlordnung

Die Zahl der zu wählenden Mitglieder kann durch Beschluss 
des PGR erweitert werden (bis 05.11.2017).



Aktives und passives Wahlrecht

Diözesanrat Eichstätt 24

§ 2 

Alle Mitglieder der Pfarrgemeinde, die am Wahltag das 

14. Lebensjahr vollendet haben.

§3

Wählbar ist jeder Katholik, ... der am Wahltag das 

16. Lebensjahr vollendet hat, zur Wahl vorgeschlagen wurde und seiner 

Kandidatur schriftlich zugestimmt hat.

Gewählt werden können auch außerhalb der Pfarrei wohnhafte Katholikinnen 

und Katholiken, sofern sie am Leben der Pfarrei aktiv teilnehmen.



Wahlausschuss
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§ 4

12 Wochen vor Wahltermin = 05.12.2021

Pfarrer/VertreterIn + 3 vom PGR Gewählte



Wahlvorschläge
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§ 5

Endtermin für die Einreichung von Kandidatenvorschlägen: 31.12.2017

Veröffentlichung der endgültigen Kandidatenliste: 14.01.2018

Der Termin ist aus technischen Gründen (Erstellung der 

Briefwahlunterlagen) bereits 6 Wochen vor der Wahl!

Schriftliche Einverständniserklärung

1/3 mehr Kandidaten als zu Wählende

Aufteilung der Kandidaten nach Filialen möglich



Weitere Informationen
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Diese Präsentation

Weitere Infos zur Wahl

Bestellung von Werbematerial

: https:/dioezesanrat.bistum-eichstaett.de/beschluesseahformulare/arbeitshilfen/pfarrgemeinderatswahlen-2022/
https://www.bistum-eichstaett.de/pgr-wahl-2022/
https://verlag.geiselberger.de/

